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26. fordert die Vertrags- und Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf, die Ka-
pazität der Mitglieder der Legislative, der Strafverfolgungsbeamten, Richter und Staatsanwälte zu stärken,
Fragen im Zusammenhang mit der Wiedererlangung von Vermögenswerten zu behandeln, namentlich auf
den Gebieten der Rechtshilfe, der Einziehung, der strafrechtlichen Einziehung und, soweit zutreffend, des
Verfalls ohne vorhergehende Verurteilung, im Einklang mit nationalem Recht und dem Übereinkommen, so-
wie auf dem Gebiet des Zivilverfahrens, und der auf Antrag erfolgenden Gewährung von technischer Hilfe
auf diesen Gebieten höchste Wichtigkeit einzuräumen;

27. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander, gegebenenfalls auch über regionale und internatio-
nale Organisationen, Informationen über Erfahrungen und bewährte Verfahren sowie Informationen zu Maß-
nahmen und Initiativen der technischen Hilfe auszutauschen und miteinander zu teilen, um die internationa-
len Anstrengungen zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption zu stärken;

28. nimmt Kenntnis von der Initiative zur Wiedererlangung gestohlener Vermögenswerte, die von
dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und der Weltbank eingeleitet
wurde, und von ihrer Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Partnern, namentlich dem Internationalen Zen-
trum für die Wiedererlangung von Vermögenswerten, und ermutigt zur Koordinierung zwischen den beste-
henden Initiativen;

29. begrüßt die Einrichtung der Internationalen Anti-Korruptions-Akademie als eines Kompetenzzen-
trums für Bildung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung, einschließlich
im Bereich der Wiedererlangung von Vermögenswerten, und sieht den Anstrengungen, die sie in dieser Hin-
sicht auch weiterhin unternehmen wird, um die Ziele des Übereinkommens und seine Umsetzung zu fördern,
erwartungsvoll entgegen;

30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens, das
Angebot der Regierung der Russischen Föderation, 2015 die sechste Tagung der Konferenz auszurichten, an-
zunehmen674, und dankt der Regierung Panamas erneut für das Angebot, 2013 die fünfte Tagung der Konfe-
renz der Vertragsstaaten auszurichten;

31. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der bestehenden Berichtspflichten in seinen Bericht an
die Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege“ einen Abschnitt „Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung
von Erträgen aus Korruption, Erleichterung der Wiedererlangung von Vermögenswerten und Rückgabe die-
ser Vermögenswerte an die rechtmäßigen Eigentümer, insbesondere an die Ursprungsländer, im Einklang
mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption“ aufzunehmen, und ersucht den Gene-
ralsekretär außerdem, der Versammlung den Bericht der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens über ihre fünfte Tagung zu übermitteln.

RESOLUTION 67/193

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/459, Ziff. 10)675.

674
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67/193. Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung angenommenen Po-
litischen Erklärung676, der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage677, des Ak-
tionsplans für internationale Zusammenarbeit bei der Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungs-
mittelpflanzen und für Alternative Entwicklung678, des Aktionsplans zur Verwirklichung der Erklärung über die
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage679 und der während des Tagungsteils auf Ministerebene
der sechsundvierzigsten Tagung der Suchtstoffkommission verabschiedeten gemeinsamen Ministererklärung680,

sowie in Bekräftigung der Politischen Erklärung und des Aktionsplans für internationale Zusammenar-
beit zugunsten einer integrierten und ausgewogenen Strategie zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems681,
die von der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung verabschiedet wurden, und die Staa-
ten auffordernd, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die darin enthaltenen Maßnahmen uneinge-
schränkt durchzuführen und so ihre Ziele und Zielvorgaben rasch zu erreichen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/115 vom 9. Dezember 1998, in der sie die Regierungen, die zu-
ständigen Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen und anderen internationalen Organisa-
tionen nachdrücklich aufforderte, Transitstaaten, insbesondere Entwicklungsländern, bei Bedarf und auf An-
trag Hilfe und Unterstützung zu gewähren, um sie besser zu befähigen, den unerlaubten Handel mit Sucht-
stoffen und psychotropen Stoffen zu bekämpfen,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen682, die Bestimmungen des
Ergebnisses des Weltgipfels 2005 zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems683, die Politische Erklärung zu
HIV/Aids684 und andere einschlägige Resolutionen der Vereinten Nationen, namentlich die Resolution
66/183 der Generalversammlung vom 19. Dezember 2011 und die Resolutionen über regionale und interna-
tionale Zusammenarbeit zur Verhütung der Abzw
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sowie erfreut über den hundertsten Jahrestag des Internationalen Opiumabkommens vom 23. Januar
1912688, des ersten multilateralen Suchtstoffübereinkommens überhaupt, das die Grundlage für das interna-
tionale Drogenkontrollsystem bildet, zu dem auch die drei genannten internationalen Suchtstoffübereinkom-
men zählen,

anerkennend, wie wichtig die weltweite Geltung und die Durchführung der drei internationalen Sucht-
stoffübereinkommen gegen den unerlaubten Drogengebrauch und Drogenhandel sind,

unter Begrüßung der Maßnahmen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung zur Erarbeitung eines thematisch und regional ausgerichteten Programmansatzes für seine Tätig-
keiten und in Anbetracht der Fortschritte bei der Anwendung dieses Ansatzes,

unter Hinweis auf alle Resolutionen, die von der Suchtstoffkommission auf ihrer fünfundfünfzigsten
Tagung verabschiedet wurden689,

ernsthaft besorgt darüber, dass das Weltdrogenproblem trotz der verstärkten Bemühungen, die die Staa-
ten, die zuständigen Organisationen, die Zivilgesellschaft und die nichtstaatlichen Organisationen nach wie
vor unternehmen, weiterhin eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit und des
Wohlergehens der Menschheit, insbesondere der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien, und der natio-
nalen Sicherheit und Souveränität der Staaten darstellt und dass es die sozioökonomische und politische Sta-
bilität und die nachhaltige Entwicklung untergräbt,

tief besorgt über die Notwendigkeit, alle geeigneten Maßnahmen, einschließlich Gesetzgebungs-, Ver-
waltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, zu treffen, um Kinder und junge Menschen vor dem unerlaub-
ten Gebrauch von in den einschlägigen Verträgen festgelegten Suchtstoffen und psychotropen Stoffen zu
schützen und die Heranziehung von Kindern und jungen Menschen für die unerlaubte Herstellung dieser
Stoffe und für den unerlaubten Verkehr damit zu verhindern, und den Regierungen eindringlich nahelegend,
die Resolution 53/10 der Suchtstoffkommission vom 12. März 2010690 durchzuführen,

anerkennend, wie wichtig es ist, Drogenkriminalität bei Jugendlichen in Anbetracht ihrer Auswirkungen
auf die sozioökonomische Entwicklung der Gesellschaften zu verhüten und anzugehen und die Rehabilitation
und Behandlung jugendlicher Straftäter sowie ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen,

hervorhebend, wie wichtig es ist, dass die Suchtstoffkommission auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung
den Schwerpunkt auf die Fragen im Zusammenhang mit der Verhütung des Drogenmissbrauchs, die Heraus-
forderungen durch neue psychoaktive Substanzen und die Behandlung, Rehabilitation, Wiedereingliederung
und Genesung Drogenabhängiger legte,

mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von der weltweiten Zunahme des Missbrauchs bestimmter Dro-
gen und der Verbreitung neuer Substanzen, wie derjenigen, die in den Resolutionen der Suchtstoffkommission
53/13 vom 12. März 2010690 und 55/1 vom 16. März 2012689 genannt werden, und dem zunehmend raffinierten
Vorgehen der grenzüberschreitenden organisierten kriminellen Gruppen, die sie herstellen und verteilen,

sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von der weltweiten Zunahme des Missbrauchs und der
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Cannabis ähnelt, und von psychoaktiven Substanzen, die zunehmend als legale Alternativen zu international
kontrollierten Suchtstoffen vermarktet werden,

sowie in der Erkenntnis, wie entscheidend wichtig Daten und qualitative Informationen aus forensi-
schen und wissenschaftlichen Laboratorien und aus Behandlungszentren sind, um ein Verständnis des Pro-
blems der unerlaubten synthetischen Drogen und der verschiedenen auf dem illegalen Markt erhältlichen
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ihrer Resolution 64/182 vom 18. Dezember 2009 verabschiedete, den in der Erklärung enthaltenen Be-
schluss, dem zufolge die Suchtstoffkommission auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung im Jahr 2014 auf ho-
her Ebene eine Überprüfung der Umsetzung der Erklärung und ihres Aktionsplans durch die Mitgliedstaaten
vornehmen soll, die Empfehlung an den Wirtschafts- und Sozialrat, einen seiner Tagungsteile auf hoher Ebe-
ne einem Thema im Zusammenhang mit dem Weltdrogenproblem zu widmen, und die Empfehlung an die
Generalversammlung, eine Sondertagung zur Behandlung des Weltdrogenproblems abzuhalten,

bekräftigend, dass das Weltdrogenproblem weiter eine gemeinsame und geteilte Verantwortung dar-
stellt, die eine wirksame und verstärkte internationale Zusammenarbeit sowie einen integrierten, disziplin-
übergreifenden, komplementären und ausgewogenen Ansatz für angebots- und nachfragesenkende Strategi-
en erfordert,

1. fordert die Staaten erneut auf, rasch die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Maßnah-
men durchzuführen und die Ziele und Zielvorgaben zu erfüllen, welche in der Politischen Erklärung und dem
Aktionsplan für internationale Zusammenarbeit zugunsten einer integrierten und ausgewogenen Strategie zur
Bekämpfung des Weltdrogenproblems681 enthalten sind, die von der Generalversammlung auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung verabschiedet wurden;

2. erklärt erneut, dass die Bekämpfung des Weltdrogenproblems eine gemeinsame und geteilte Ver-
antwortung darstellt, die in einem multilateralen Rahmen wahrgenommen werden muss, einen integrierten
und ausgewogenen Ansatz erfordert und in voller Übereinstimmung mit den in der Charta der Vereinten Na-
tionen verankerten Zielen und Grundsätzen und anderen Bestimmungen des Völkerrechts, der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte693 und der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien694 betreffend die
Menschenrechte, insbesondere unter voller Achtung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit der
Staaten, des Grundsatzes der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten sowie aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, und ausgehend von den Grundsätzen der Gleichberechtigung und der ge-
genseitigen Achtung ausgeübt werden muss;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksam zusammenzuarbeiten und praktische Maßnahmen zu er-
greifen, um das Weltdrogenproblem nach dem Grundsatz der gemeinsamen und geteilten Verantwortung an-
zugehen;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, die negativen Auswirkungen des Weltdogenproblems und seine
Folgen für die Entwicklung und die Gesellschaft im Allgemeinen ausreichend zu bedenken;

5. verpflichtet sich, die bilaterale, regionale und internationale Zusammenarbeit namentlich durch
den Austausch nachrichtendienstlicher Informationen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern,
um das Weltdrogenproblem wirksamer zu bekämpfen, insbesondere indem sie eine solche Zusammenarbeit
durch die Staaten anregt und unterstützt, die durch den unerlaubten Anbau von Betäubungsmittelpflanzen,
die unerlaubte Gewinnung, Herstellung, Durchfuhr und Verteilung von Suchtstoffen und psychotropen Stof-
fen, den unerlaubten Verkehr damit und den Missbrauch dieser Stoffe am unmittelbarsten betroffen sind;

6. bekräftigt die von den Mitgliedstaaten eingegangene Verpflichtung zur Förderung, Entwicklung,
Überprüfung oder Stärkung wirksamer, umfassender und integrierter Programme zur Senkung der Drogen-
nachfrage, die wissenschaftlich fundiert sind und ein Spektrum von Maßnahmen abdecken, darunter Primär-
prävention, Aufklärung, Früherkennung und Frühintervention, Behandlung, Betreuung und damit zusam-
menhängende Unterstützungsdienste, Unterstützung bei der Genesung, Rehabilitation und Maßnahmen zur
Wiedereingliederung in die Gesellschaft, die die Gesundheit und das soziale Wohl von Einzelpersonen, Fa-
milien und Gemeinwesen fördern und die schädlichen Folgen des Drogenmissbrauchs für den einzelnen
Menschen wie auch für die Gesellschaft insgesamt mindern sollen, unter Berücksichtigung der besonderen
Bedürfnisse von Frauen und der besonderen Problematik von Hochrisiko-Drogenkonsumenten, in voller Ein-
haltung der drei internationalen Suchtstoffübereinkommen und im Einklang mit den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften, und verpflichtet die Mitgliedstaaten, mehr Ressourcen darauf zu verwenden, den nichtdiskrimi-
nierenden Zugang zu den genannten Interventionen zu gewährleisten, so auch in Haftanstalten, eingedenk

693 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf.
694 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
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14. bittet die Mitgliedstaaten, im Hinblick auf die Ermittlung neuer Routen und Vorgehensweisen or-
ganisierter krimineller Gruppen, die sich auf die Abzweigung oder den Schmuggel von Stoffen spezialisiert
haben, die häufig bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet
werden, die internationale Zusammenarbeit und den Informationsaustausch durch geeignete Maßnahmen zu
verstärken, namentlich im Hinblick auf den illegalen Handel mit solchen Stoffen über das Internet, und das
Internationale Suchtstoff-Kontrollamt auch weiterhin über solche Informationen zu unterrichten;

15. legt den Mitgliedstaaten weiterhin nahe
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21. erklärt erneut, dass die Mitgliedstaaten dringend die internationale und regionale Zusammenar-
beit verstärken müssen, um den ernsten Herausforderungen zu begegnen, die von den zunehmenden Verbin-
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28. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung mit Hilfe der Fragebögen für ihre Jahresberichte regelmäßig Daten und Informatio-
nen zu allen Aspekten des Weltdrogenproblems zuzuleiten, wie durch Artikel 18 des Einheits-Übereinkom-
mens von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Protokoll von 1972 geänderten Fassung685 vorgeschrieben,
einschließlich Daten über einzelne größere Drogenbeschlagnahmungen, und bittet die Suchtstoffkommission
in ihrer Eigenschaft als zentrales richtliniengebendes Organ des Systems der Vereinten Nationen für Fragen
mit Drogenbezug, die Kapazität des Büros zur Erhebung, Analyse, Nutzung und Verbreitung genauer, ver-
lässlicher, objektiver und vergleichbarer Daten zu stärken und die entsprechenden Informationen in den
World Drug Report (Weltdrogenbericht) aufzunehmen;

29. legt dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung n
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40. ermutigt die Tagungen der Leiter nationaler Drogenbekämpfungsbehörden und der Unterkommis-
sion der Suchtstoffkommission für unerlaubten Drogenverkehr und damit zusammenhängende Fragen im
Nahen und Mittleren Osten, auch künftig zur Stärkung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit
beizutragen, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den Gesprächen, die auf der einundzwanzigsten Ta-
gung der Leiter nationaler Drogenbekämpfungsbehörden Afrikas vom 5. bis 9. September 2011 in Addis
Abeba beziehungsweise Lateinamerikas und der Karibik vom 3. bis 7. Oktober 2011 in Santiago geführt wur-
den;

41. begrüßt die laufenden Anstrengungen zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des
unerlaubten Drogenverkehrs, die sich gegen das Angebot, die Nachfrage und die Abzweigung von chemi-
schen Ausgangsstoffen richten und die von Regionalorganisationen und transregionalen Initiativen wie den
Mitgliedern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der Dreiecksinitiative, der Shanghaier Organisation für
Zusammenarbeit, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Organisation des Vertrags über
kollektive Sicherheit, der Eurasischen Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinan-
zierung sowie von anderen zuständigen subregionalen und regionalen Organisationen und Initiativen unter-
nommen werden, darunter die Suchtstoffbekämpfungsstrategie der Shanghaier Organisation für Zusammen-
arbeit für den Zeitraum 2011-2016, die bei der Organisation der amerikanischen Staaten angesiedelte Inter-
amerikanische Kommission zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, der europäische Pakt zur Bekämpfung
des internationalen Drogenhandels, der europäische Pakt gegen synthetische Drogen und der Arbeitsplan der
für Drogenfragen zuständigen hochrangigen Amtsträger des Verbands Südostasiatischer Nationen zur Be-
kämpfung der Gewinnung unerlaubter Drogen, des Verkehrs damit und ihres Konsums (2009-2015) mit dem
Ziel, Südostasien bis 2015 drogenfrei zu machen, und der bei der Union Südamerikanischer Nationen ange-
siedelte Südamerikanische Rat über das Weltdrogenproblem, sowie die jüngste Verstärkung der Partner-
schaft zwischen den Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft, der Dominikanischen Republik und den
Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen der Sicherheitsinitiative für das Karibikbecken, die unter an-
derem darauf abzielt, den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen erheblich zu verringern;

42. bittet die Mitgliedstaaten, in enger Abstimmung mit dem Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, den Gebern und anderen zuständigen internationalen Organisationen den
afrikanischen Staaten weiter dabei behilflich zu sein, die mit dem Missbrauch aller Drogen verbundenen Ge-
sundheitsprobleme anzugehen und die entsprechenden Gefahren ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, im
Einklang mit den Resolutionen der Suchtstoffkommission 54/14 vom 25. März 2011691 und 55/9 vom
16. März 2012689, und begrüßt in dieser Hinsicht die Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und der Kommission der Afrikanischen
Union, in der die beiden Organisationen übereingekommen sind, zusammenzuarbeiten, damit sich ihre Akti-
vitäten besser ergänzen;

43. fordert die zuständigen Organisationen und Institutionen der Vereinten Nationen und die sonsti-
gen internationalen Organisationen auf und bittet die internationalen Finanzinstitutionen, einschließlich der
regionalen Entwicklungsbanken, Drogenkontrollfragen durchgängig in ihre Programme aufzunehmen, und
fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung auf, seine führende Rolle
bei der Bereitstellung sachdienlicher Informationen und technischer Hilfe auch weiterhin wahrzunehmen;

44. beschließt, zu Beginn des Jahres 2016 eine Sondertagung der Generalversammlung über das Welt-
drogenproblem einzuberufen, im Nachgang zu der von der Suchtstoffkommission auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung im März 2014 vorzunehmenden Überprüfung auf hoher Ebene der Fortschritte der Mitglied-
staaten bei der Umsetzung der Politischen Erklärung und des Aktionsplans für internationale Zusammenar-
beit zugunsten einer integrierten und ausgewogenen Strategie zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems;

45. beschließt außerdem, dass die Sondertagung der Generalversammlung den Umsetzungsstand der
Politischen Erklärung und des Aktionsplans für internationale Zusammenarbeit zugunsten einer integrierten
und ausgewogenen Strategie zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems überprüfen und dabei auch die Erfol-
ge und Herausforderungen bei der Bekämpfung des Weltdrogenproblems im Rahmen der drei internationa-
len Suchtstoffübereinkommen und anderer einschlägiger Rechtsinstrumente der Vereinten Nationen bewer-
ten wird;

46. beschließt ferner, die Sondertagung und ihren Vorbereitungsprozess aus den vorhandenen Mitteln
zu finanzieren;
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47. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs700 und ersucht ihn, der Generalversamm-
lung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzule-
gen.

RESOLUTION 67/232

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 24. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/457/Add.2 und Corr.1, Ziff. 137)701.

67/232. Ausschuss gegen Folter

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe702,

unter Begrüßung der Arbeit des Ausschusses gegen Folter und dem Ausschuss nahelegend, dauerhafte
Anstrengungen zur Steigerung der Effizienz seiner Arbeitsmethoden zu unternehmen,  

mit Bedauern




